
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/12/13 4Ob143/55,
8Ob529/90

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1955

Norm

ZPO §529 B1

Rechtssatz

Nur Entscheidungen können mit Nichtigkeitsklage angefochten werden; nicht zB ein Beschluß, womit Einwendungen

als verspätet zurückgewiesen wurden.

Entscheidungstexte

4 Ob 143/55

Entscheidungstext OGH 13.12.1955 4 Ob 143/55

8 Ob 529/90

Entscheidungstext OGH 09.03.1990 8 Ob 529/90

nur: Nur Entscheidungen können mit Nichtigkeitsklage angefochten werden. (T1)
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